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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1977

Norm

ZPO §187

ZPO §232

ZPO §236 A

Rechtssatz

Stellte eine Partei in einem Verfahren einen Zwischenantrag auf Feststellung, schließt dies einen gleichen weiteren

Antrag auch in einem Verfahren aus, das mit dem ersten zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden

wurde; daß es sich bei beiden Verfahren um Ansprüche auf Bezahlung des Bestandzinses für denselben

Bestandgegenstand handelt, ist unerheblich.
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